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Tarifliste 

Heimtarif 2025 
 

Diese Preisliste richtet sich nach dem Dokument «Kostenobergrenze 2025» von 
Curaviva Bern, Verband der Alters- und Pflegeinstitution im Kanton Bern. Die Kos-
tenobergrenzen werden vom Regierungsrat BE jährlich festgelegt.  

 

Anteil zu Lasten Bewohnende Finanzierung durch Dritte 

Pflege-
stufe 

Hotellerie 
Betreuung  

Infrastruktur 
Pflege 

 
Heimtarif  

Bewohnende 
 

Anteil  
KV 

Anteil  
Kanton MiGeL 

1 

Für alle Stufen 
180.55 

2.15 182.70 9.60 0.00 
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2 16.05 196.60 19.20 0.00 
3 23.00 203.55 28.80 6.95 
4 23.00 203.55 38.40 20.85 
5 23.00 203.55 48.00 34.75 
6 23.00 203.55 57.60 48.65 
7 23.00 203.55 67.20 62.55 
8 23.00 203.55 76.80 76.45 
9 23.00 203.55 86.40 90.35 

10 23.00 203.55 96.00 104.25 
11 23.00 203.55 105.60 118.15 
12 23.00 203.55 115.20 132.05 

 

Hinweise 
Rechnung an Bewohnende 
Der Pensionspreis umfasst die Kosten für Infrastruktur sowie Hotellerie und Betreuung und wird 
zusammen mit dem Anteil für die Pflegeleistungen in Rechnung gestellt. Mit diesen Tarifen sind 
sämtliche Leistungen abgedeckt, die unter «im Heimtarif enthaltene Leistungen» aufgelistet sind. 

Rechnung an Krankenkasse 
Der Finanzierungsanteil der Krankenkasse sowie das Verbrauchs- und Pflegematerial gemäss 
Liste der Mittel- und Gegenstände (MiGeL) werden direkt der Krankenkasse in Rechnung gestellt. 

Rechnung an den Kanton 
Der Kanton beteiligt sich mit einem Anteil an den Pflegeleistungen. Dieser vereinbarte Tarif wird 
direkt dem Kanton in Rechnung gestellt. 
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Rechnungsstellung bei Abwesenheit 
Während einer Abwesenheit (z.B. Spitalaufenthalt, Ferien) wird den Bewohnenden eine Reduk-
tion der Pensionstaxe von CHF 15.00 gewährt. Für jeden vollen Abwesenheitstag wird die Leer-
bettgebühr verrechnet.  Ein- und Austrittstage werden voll verrechnet. Während dieser Zeit kön-
nen keine Pflegekosten (Anteile Kanton, Krankenkasse und Bewohnende) in Rechnung gestellt 
werden. 

Unverzinsliche Vorauszahlung von CHF 6'000.00 bei Daueraufenthalt 
Bei Eintritt zu einem Daueraufenthalt oder bei Wechsel von einem Kurz- zu einem Daueraufent-
halt wird eine unverzinsliche Vorauszahlung in der Höhe von CHF 6'000 in Rechnung gestellt. 
Nach Abschluss der Schlussabrechnung und der Begleichung sämtlicher Ansprüche aus dem 
Pensions- und Pflegevertrag wird die Vorauszahlung auf das im Anmeldeformular angegebene 
Bankkonto zurücküberwiesen. 

Rechnung bei Austritt 
Sollte das Zimmer nach Ablauf der Kündigungsfrist nicht geräumt sein, wird bis zur Räumung eine 
Leerbettgebühr (Pensionspreis abzüglich CHF 15.00) in Rechnung gestellt.  

Rechnungsstellung im Todesfall 
Der Vertrag endet gemäss Pensions- und Pflegevertrag am Todestag. Während den folgenden fünf 
Tagen wird pro Tag eine Leerbettgebühr (Pensionspreis abzüglich CHF 15.00) berechnet. Wird das 
Zimmer vor Ablauf dieser fünf Tage geräumt und kann es kurzfristig an neue Bewohnende weiter-
gegeben werden, entfällt die Berechnung der Leerbettgebühr für diese Tage. 

Ergänzungsleistungen 
Wenn das eigene Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, um den Heimaufenthalt zu finan-
zieren, können bei der AHV-Zweigstelle der Wohngemeinde, bei welcher die Schriften hinterlegt 
sind, Ergänzungsleistungen beantragt werden. 

Hilflosenentschädigung 
Eine Hilflosenentschädigung kann beantragt werden, wenn aufgrund einer gesundheitlichen Ein-
schränkung dauerhaft Hilfe bei alltäglichen Verrichtungen (z. B. Ankleiden, Aufstehen, Essen) nö-
tig ist oder eine schwere Sinnesschädigung vorliegt. Der Anspruch entsteht frühestens nach einer 
einjährigen Wartezeit und richtet sich nach dem Grad der Hilflosigkeit sowie dem Wohnort (zu 
Hause oder im Heim). Die Entschädigung ist einkommens- und vermögensunabhängig. Für Fra-
gen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Abrechnungsformalitäten 
Sämtliche Tarife und Zusatzleistungen werden bis zum 10. Tag des Folgemonats in Rechnung ge-
stellt.  

Ab der 2. Mahnung wird eine Mahngebühr von CHF 25.00 und ein Verzugszins von 2% berechnet. 

Debitorenausstände 
Bei offenen Heimrechnungen, die einen Betrag von CHF 10’000.00 (inklusive Vorschussleistun-
gen) überschreiten, behalten wir uns vor, die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ein-
zuschalten. Unser Ziel ist es, frühzeitig gemeinsam mit den zuständigen Stellen eine tragfähige 
Lösung zu finden, um die finanzielle Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner sowie den rei-
bungslosen Betrieb zu gewährleisten. 

Bitte setzen Sie sich bei Zahlungsschwierigkeiten frühzeitig mit uns in Verbindung, damit wir Sie 
bei der Klärung unterstützen können. 
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Leistungsübersicht 

Im Heimtarif enthaltene Leistungen Im Heimtarif nicht enthaltene Leistungen 

• Zimmer, Pflegebett, Nachttisch und Klei-
derschrank, Deckenbeleuchtung und 
Nachtlicht, (Pflegetisch nach Bedarf) 

• Notrufanlage 
• Reinigung des Zimmers und Nassräume 
• Benutzung der Gemeinschaftseinrichtun-

gen 
• Grund- und Behandlungspflege während 24 

Stunden pro Tag 
• Betreuung und Beratung 
• Benutzung / zur Verfügung stellen von Stan-

dard-Rollstühlen und Gehilfen. 
• Alltagsgestaltung gemäss Angebot 
• Gespräche mit Angehörigen / Beratung von 

Angehörigen 
• Vollpension mit altersgerechter Ernährung, 

inkl. Zwischenverpflegung, Kaffee und Tee. 
• Krankheitsbedingte Verpflegung im Zimmer 
• Heizung, Strom und Wasser, allgemeine 

Entsorgungskosten. 
• Frottierwäsche und Bettwäsche (Benutzung 

und Waschen) 
• Waschen, Bügeln und Einräumen der per-

sönlichen Wäsche. 
• Mobiliarversicherung (Feuerschäden, Schä-

den durch Elementarereignisse, Schäden 
durch Flüssigkeiten und Gas, Verglasun-
gen, Sanitäre Einrichtungen) 
 
 
 
 
 

• Transporte (Kostenbeteiligung durch die 
Grundversicherung und/oder Zusatzversiche-
rung der Krankenkasse.) 

• Krankenkassenprämien sowie Franchise und 
Selbstbehalt 

• Zahnärztliche Untersuchungen und Behand-
lungen 

• Persönliche Auslagen, Coiffeur, persönliche 
Körperpflegeprodukte und Toilettenartikel 

• Verbrauchs- und Pflegematerial gemäss Liste 
der Mittel- und Gegenstände (MiGeL) wird di-
rekt der Krankenkasse in Rechnung gestellt. 

• Externe Veranstaltungen 
• Von den Bewohnenden persönlich abonnierte 

Zeitungen und Zeitschriften 
• Individuelle bestellte Getränke und Esswaren 
• TV, Radio, Telefon (Apparate, Abonnement, 

Gebühren) 
• Kleider-, Wäsche- und Schuhanschaffungen 
• Chemische Reinigungen 
• Näh-/Flickarbeiten 
• Fusspflege und Pediküre 
• Medizinische indizierte Fusspflege Kostenbe-

teiligung Krankenkasse 
• persönliche Versicherungen, Gebühren und 

Steuern 
• Selbstbehalt Mobiliarversicherung (CHF 200.00), 

persönliche Versicherungen, Gebühren und 
Steuern 

 
Zusatzleistungen von Alterswohnen Teba: 
s. nächste Seite «Preise Zusatzleistungen» 
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Preise Zusatzleistungen (werden in Rechnung gestellt) 
Eintrittspauschale: Für administrative und organisatorische Aufwände 
Bei Wiedereintritt innerhalb eines Jahres 

250.00 
150.00 

Umzugspauschale: Administrationsgebühr bei Zimmerwechsel auf eigenen Wunsch 100.00 

Wäschekennzeichnung: Pauschale für Kennzeichnung der persönlichen Wäsche 
bei Eintritt (Neuanschaffung kostenlos) 

200.00 

Leerbettgebühr: Pensionspreis abzüglich CHF 15.00 165.55 

Reservationspauschale: Pro Reservationstag 165.55 

Austrittspauschale: beinhaltet administrative Aufwände, Zimmerreinigung und Leis-
tungen in Technik/Sicherheit.  
- bei Aufenthalt über einen Monat 
- bei Aufenthalt unter einem Monat 

 
 

350.00 
200.00 

Todesfallpauschale: Verrechnung erfolgt automatisch im Todesfall 150.00 

Dienstleistungspauschale: Persönliche Dienstleistungen, telefonische Auskunfts-
dienste und Hilfestellungen, Postverteilung, Weiterleitung der Post an Korrespon-
denzadressen, Auszahlung von Taschengeldern, Preis für Einzahlung am Schalter 
etc. pro Monat 

10.00 

Telefon-Gerät (optional): Miete eines Telefons mit Alterswohnen TEBA – Nummer 
und Gesprächskosten in der Schweiz (ausgenommen kostenpflichtige Dienste). Ge-
sprächskosten ausserhalb der Schweiz werden separat verrechnet.  

28.00 

Eigene Telefonnummer übernehmen (optional): Die Portierung der Nummer dauert 
ca. 3 Wochen. Der aktuelle Vertrag wird automatisch gekündigt. Gebühren durch 
nicht fristgerechte Kündigung fallen zu Lasten des Bewohnenden. 
Pauschale einmalig bei der Portierung. 

90.00 

WLAN (optional): Internet im Zimmer pro Monat (WLAN) 10.00 

TV-Gerät (optional): Miete TV-Gerät inkl. Fernbedienung für Senioren pro Monat 32.00 

Räumung und spezielle (Schluss-)Reinigung (optional): Nach Aufwand pro Stunde 85.00 

Aufbewahrung von Mobiliar und Effekten (optional): pro Monat 100.00 

Zimmerservice (optional): Für nicht krankheitsbedingte Verpflegung im Zimmer  
Pauschal pro Tag 
Pauschal pro Monat 

 
10.00 

300.00 

Ausserordentliche personelle Aufwendungen pro Std. 
(z.B. bei Begleitung bei Arzt-/ Coiffeur- und weiteren externen Terminen) 
Grundpauschale (Fahrdienst)  
+zuzüglich pro Kilometer  

85.00 
 

8.00 
1.20 

Administrative Aufgaben (optional): Ausfüllen Anträge HE, etc. pro Stunde 85.00 

Beschaffung Notfallmedikamente (individuell): bei Abholung durch Teba 30.00 

Parkplatz (optional): pro Monat 40.00 

Persönliche Sitzwache (individuell):  pro Nacht 60.00 

Reparaturen von Privateigentum (optional): nach Aufwand pro Stunde 85.00 

Partner-Dienstleistungen (Drittanbieter) 
Rotkreuzfahrdienst, Coiffeur, Maniküre und medizinische Fusspflege, Zahnbehand-
lung, Hörgerätberatung, Sonderkostformen, Näh- und Flickarbeiten 

Gem. Anbieter-
preisliste 

 


